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Hinweisblatt 
 

zur Beteiligung der Deutschen Bahn AG 
bei Bau- und Planungsvorhaben im Bereich von einer  

Entfernung ab 200 Meter zu aktiven Bahnbetriebsanlagen  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich Ihr geplantes Bau-/Planungsvorhaben in einem Umkreis von 
mehr als 200 Metern von aktiven Bahnbetriebsanlagen der Deutschen Bahn AG befindet.   

Grundsätzlich gehen wir aufgrund der gegebenen Entfernung davon aus, dass ihr Vorhaben keinen Ein-
fluss auf den Bahnbetrieb haben wird. Vorsorglich weisen wir jedoch auf Ihre Sorgfaltspflicht als Vorha-
bensträger hin. Ihre geplanten Maßnahmen dürfen keine negativen Auswirkungen auf Bahnanlagen haben. 
Auswirkungen auf Bahndurchlässe sowie Sichtbehinderungen der Triebfahrzeugführer durch Blendungen, 
Reflexionen oder Staubentwicklungen sind zu vermeiden. Außerdem ist zu beachten, dass Bahnübergänge 
durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und den Einsatz schwer beladener Baufahrzeuge nicht beeinträchtigt 
werden dürfen. 

Darüber hinaus bitten wir um Beachtung folgender Hinweise:  

 Zukünftige Aus- und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb sind der 
Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu 
gewähren. 

 Durch den Eisenbahnbetrieb und der Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung 
führen können. 

 Die Herausgabe von Verkehrsdaten in Bezug auf Lärm (zur Berechnung von Schallemissionen,  
-immissionen, Erstellung schalltechnischer Untersuchungen und Planung von Schallschutzmaß-
nahmen) erfolgt zentral durch Deutsche Bahn AG, Umwelt, Projekte Lärmschutz, Caroline-Micha-
elis-Straße 5 - 11, 10115 Berlin. 

 Eine Betroffenheit von betriebsnotwendigen Kabeln und Leitungen im Umkreis von mehr als 200 
Metern zu unseren DB Liegenschaften ist uns nicht bekannt. Ein sicherer Ausschluss kann unse-
rerseits allerdings nicht erfolgen. Falls im Baubereich unbekannte Kabel aufgefunden werden, ist 
die DB AG, DB Immobilien, unverzüglich zu informieren. 

 Wird aufgrund des Vorhabens eine Kreuzung der vorhandenen Bahnstrecken mit Kanälen, Was-
serleitungen o.ä. erforderlich, so sind hierfür entsprechende Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge 
zu stellen. Die notwendigen Informationen zur Antragsstellung finden Sie online unter: 

http://www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen und http://www.deutschebahn.com/Gestattungen 
 Aus den eingereichten Unterlagen gehen keine Hinweise auf bestehende Vereinbarungen zu 

Gunsten der DB AG und der mit dieser nach § 15 AktG verbundenen Unternehmen (Dienstbarkei-
ten, schuldrechtliche Vereinbarungen etc.) hervor. Besteht ein entsprechender Sachverhalt, so 
sind die für die Beurteilung der zu entscheidenden Fragen erforderlichen Angaben zu ergänzen 
und uns erneut zur Stellungnahme vorzulegen.  

 

 


